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Kantonsverfassungen
(UR, BL, AI).
Gewährleistung

Constitutions cantonales
(UR, BL, AI).
Garantie

Erstrat – Premier Conseil

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 29.05.18 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 06.06.18 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)

Bruderer Wyss Pascale (S, AG), für die Kommission: Wir haben die geänderten Verfassungen der Kanto-
ne Uri, Basel-Landschaft und Appenzell Innerrhoden zu gewährleisten, nachdem diese geändert wurden. Die
Änderungen betreffen unterschiedliche Themen. Ich werde Ihnen diese in Bezug auf die Gewährleistung un-
bestrittenen Änderungen in aller Kürze erläutern.
Die Verfassung des Kantons Uri wurde in der kantonalen Volksabstimmung vom 21. Mai des letzten Jahres
geändert, und zwar im Hinblick auf die Schaffung eines Gemeindegesetzes. Die Urner Stimmberechtigten
haben der Verfassungsänderung mit 6289 Ja gegen 2128 Nein zugestimmt. Wir werden mit dem Schreiben des
Landammann-Amtes vom 2. Juni 2017 im Auftrag des Regierungsrates um die eidgenössische Gewährleistung
gebeten.
Zweitens geht es um die Verfassung des Kantons Basel-Landschaft. Die Stimmberechtigten des Kantons
Basel-Landschaft haben in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 Änderungen verschiedener Paragrafen der
Verfassung zugestimmt. Sie taten dies mit 60 331 Ja gegen 11 866 Nein. Es geht um die Aufgabenordnung
und die Zusammenarbeit der Gemeinden. Mit Schreiben vom 13. Juni 2017 ersucht die Landeskanzlei des
Kantons Basel-Landschaft um die eidgenössische Gewährleistung.
Drittens haben wir die Verfassung des Kantons Appenzell Innerrhoden zu gewährleisten. An der Landsgemein-
de vom 30. April 2017 haben die Stimmberechtigten einer Änderung der Verfassung zugestimmt, welche das
kirchliche Stimm- und Wahlrecht betrifft. Mit Schreiben vom 3. Mai 2017 ersucht die Ratskanzlei im Auftrag von
Landammann und Standeskommission um die eidgenössische Gewährleistung.
Die Bundesversammlung ist nach den Artikeln 51 und 172 Absatz 2 der Bundesverfassung für die Gewährlei-
stung zuständig. Diese ist dann zu erteilen, wenn eine Kantonsverfassung mit dem Bundesrecht in Einklang
steht. Das ist bei allen drei erwähnten Kantonsverfassungen der Fall.
Ich möchte Sie namens der SPK bitten, mit dem einfachen Bundesbeschluss die Gewährleistung zu erteilen.

Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit

Bundesbeschluss über die Gewährleistung der geänderten Verfassungen der Kantone Uri, Basel-Land-
schaft und Appenzell Innerrhoden
Arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Bâle-Campagne
et d'Appenzell Rhodes-Intérieures

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1–4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Titre et préambule, art. 1–4
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, Präsidentin): Weil Eintreten obligatorisch war, führen wir keine Gesamtab-
stimmung durch.

AB 2018 S 309 / BO 2018 E 309
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